
Satzung des Elbinsel Kalari e.V. 
Neufassung vom 23.06.2020 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen "Elbinsel Kalari e.V.“ 
2. Der Verein hat seinen Sitz in Hamburg und soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck des Vereins 
1. Zweck des Vereins ist die Förderung Sports. Es handelt sich hierbei um kaļarippayaṭṭ, vornehmlich in 

der Tradition der Kerala Kalarippayat Academy (KKA). Der Verein will die kulturellen Beziehungen 
zwischen Deutschland und Indien (Kerala) durch die Verbreitung und Vertiefung der keralitischen 
Bewegungsform in traditioneller Weise und als ganzheitliche Kampfkunst pflegen und fördern. 

2. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 
a. Anbieten von regelmäßigen Unterrichts- und Trainingsstunden 
b. Organisation von vertiefenden Workshops und Seminaren, wenn möglich auch unter 
Einbeziehung eingeladener Vertreter und Lehrer des kaļarippayaṭṭ, vornehmlich aus der Linie des 
KKA stammend. 
c. Vernetzung mit anderen kaļarippayaṭṭ Gruppen und interkulturellem Austausch in und außerhalb 
von Deutschland mit und durch kaļarippayaṭṭ. 
d. Projektbezogene Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und/oder Erwachsenen mit und ohne 
Beeinträchtigung 
e. Austausch mit Vertretern anderer Bewegungsformen und Kampfkünsten und -stilen. 

§ 3 Steuerbegünstigung 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

Steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung (§ 52 Abs. 2 Nr. 21 AO). Der Verein ist selbstlos 
tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Der Verein 
verwendet dabei seine Mittel grundsätzlich zeitnah. Mittel werden weder für die unmittelbare noch für 
die mittelbare Unterstützung oder Förderung politischer Parteien verwendet. 

3. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Erstattet werden nur 
angemessene und nachgewiesene Kosten, die in Ausübung des Ehrenamtes und im Interesse des 
Vereins entstehen. Die Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden keinerlei Ansprüche auf das 
Vereinsvermögen. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

4. Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen der Körperschaft an „Die Insel Hilft e.V.“, der es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

§ 4 Mitgliedschaft 
1. Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, die die Ziele des Vereins unterstützt. 
2. Die Mitgliedschaft wird erworben durch schriftliche Beitrittserklärung. 
3. Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand spätestens 

vier Wochen vor dem Ende des Kalenderjahres. 
4. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn es den 

Vereinszielen zuwiderhandelt oder seinen Verpflichtungen gegenüber dem Verein nicht nachkommt. 
Gegen den Beschluss kann das Mitglied die Mitgliederversammlung anrufen. Diese entscheidet 
endgültig. Das Mitglied ist zu der Versammlung einzuladen und anzuhören. 

§ 5 Mitgliedsbeitrag 
1. Die Mitgliederversammlung erlässt eine Beitragsordnung, die die Höhe der jährlich zu zahlenden 

Beiträgen regelt. 
§ 6 Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind: 
1. Mitgliederversammlung 
2. Vorstand. 

§ 7 Mitgliederversammlung 
1. Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung. Sie wird in der Regel vom Vorstand geleitet. 
2. Die Mitgliederversammlung stellt die Richtlinien für die Arbeit des Vereins auf und entscheidet 

Fragen von grundsätzlicher Bedeutung. Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören 
insbesondere: 
a. Bestimmung der Anzahl, Wahl und Abwahl des Vorstands 
b. Entgegennahme des Geschäftsberichtes des Vorstands 
c. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 
d. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes 
e. Beratung über den Stand und die Planung der Vereinsarbeit 



f. Genehmigung des vom Vorstand vorgelegten Wirtschafts- und Investitionsplans 
g. Erlass der Beitragsordnung, die nicht Bestandteil der Satzung ist 
h. Erlass einer Geschäftsordnung für den Vorstand 
i. Beschlussfassung über die Übernahme neuer Aufgaben oder den Rückzug aus Aufgaben seitens 
des Vereins 
j. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und die Auflösung des Vereins. 

3. Zur Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorstand unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung 
mindestens zwei Wochen vorher schriftlich eingeladen. Sie tagt so oft es erforderlich ist, in der Regel 
einmal im Jahr. 

4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn mindestens 25 % der Mitglieder sie 
unter Angabe von Gründen verlangen. Sie muss längstens fünf Wochen nach Eingang des Antrags 
auf schriftliche Berufung tagen. 

5. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 
Ihre Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Beschlussunfähigkeit lädt der Vorstand 
umgehend zu einer zweiten Mitgliederversammlung mit gleicher Tagesordnung ein. Diese ist 
unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Auf diesen Umstand ist mit der 
Einladung hinzuweisen. 

6. Über die Beschlüsse und, soweit zum Verständnis über deren Zustandekommen erforderlich, auch 
über den wesentlichen Verlauf der Verhandlung, ist eine Niederschrift anzufertigen. Sie wird vom 
Versammlungsleiter und dem Protokollführer unterschrieben. 

§ 8 Vorstand 
1. Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorstand und einem stellvertretenden, 2. Vorstand im Sinne des § 

26 BGB. Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. 
2. Jedes Vorstandsmitglied ist zusammen mit mindestens einem weiteren Vorstandsmitglied zur 

Vertretung des Vereins berechtigt. 
3. Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt drei Jahre. Sie bleiben bis zur Bestellung des neuen 

Vorstandes im Amt. 
4. Der Vorstand soll in der Regel monatlich tagen. 
5. Die Beschlüsse sind schriftlich zu protokollieren und vom 1. Vorstand zu unterzeichnen. 

§ 9 Revision 
1. Die Mitgliederversammlung wählt mindestens eine/n Revisor/in. Die Aufgaben sind die 

Rechnungsprüfung und die Überprüfung der Einhaltung der Satzungsvorgaben und 
Vereinsbeschlüsse. 

§ 10 Haftung 
1. Mit Erwerb der Mitgliedschaft verzichtet jedes Mitglied auf alle Ansprüche, die ihm gegenüber dem 

Verein daraus entstehen können, dass es anlässlich seiner Teilnahme am Vereinsbetrieb im Sinne 
des § 2 der Satzung und/oder in Ausübung von Funktionen innerhalb des Vereins Unfälle oder 
sonstige Nachteile erleidet. Dieser Verzicht gilt, gleich, aus welchem Rechtsgrund Ansprüche gestellt 
werden können. Er erstreckt sich gleichzeitig auch auf solche Personen und Stellen, die aus dem 
Unfall selbständig sonst Ansprüche herleiten könnten. 

2. Dieser Verzicht gilt nicht, soweit vorsätzliches Handeln zum Unfall bzw. zum Nachteil geführt hat. 
Dieser Verzicht gilt auch insoweit und in dem Umfang nicht, wie der Verein Versicherungen für das 
Mitglied abgeschlossen und/oder das jeweilige Risiko versichert hat. 

3. Das Mitglied ist verpflichtet, sich über Umfang und Höhe der abgeschlossenen Versicherungen zu 
informieren und weiß, dass es sich auch auf eigene Kosten zusätzlich versichern kann, soweit eine 
Versicherung nicht oder nicht in dem Umfange besteht, die das Mitglied für ausreichend hält. 

4. Die Mitglieder des Vorstandes werden bei der Ausübung ihrer Geschäftsführung von der Haftung für 
einfache Fahrlässigkeit freigestellt; das gilt auch für die Überwachung der Tätigkeit hauptamtlicher 
Geschäftsführer und aller übrigen Mitarbeiter. 

§ 11 Datenschutz 
1. Alle Organe des Vereins und Funktionsträger sind verpflichtet, nach außen hin und Dritten 

gegenüber den gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes sowie der dazu 
erlassenen Ländergesetze zu beachten. Jedes Mitglied ist damit einverstanden, dass der Verein zur 
Erfüllung seiner Zwecke und Aufgaben personenbezogenen Daten seiner Mitglieder speichert und 
vereinsintern sowie innerhalb der Verbände, bei denen Mitgliedschaften des Vereins bestehen, 
übermittelt. 

2. Jedes Mitglied hat das Recht auf: 
a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, 
b) Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sind 
c) Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten Fehlern weder 
deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt, 
d) Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung unzulässig war. Den 
Organen des Vereins und allen Mitarbeitern des Vereins oder sonst für den Verein tätige ist es 



untersagt, personenbezogenen Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligen 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu 
machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten 
Personen aus dem Verein hinaus. 

§ 12 Satzungsänderungen und Auflösung 
1. Über Satzungsänderungen, die Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung entscheidet die 

Mitgliederversammlung. Vorschläge zu Satzungsänderungen, Zweckänderungen und zur Auflösung 
sind den stimmberechtigten Mitgliedern bis spätestens einen Monat vor der Sitzung der 
Mitgliederversammlung zuzuleiten. Für die Beschlussfassung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der 
anwesenden Stimmberechtigten erforderlich. Mitglieder, die sich der Stimme enthalten, werden 
behandelt wie nicht anwesende Mitglieder. 

2. Änderungen oder Ergänzungen der Satzung, die von der zuständigen Registerbehörde oder vom 
Finanzamt vorgeschrieben werden, werden vom Vorstand umgesetzt und bedürfen keiner 
Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Sie sind den Mitgliedern spätestens mit der 
nächsten Einladung zur Mitgliederversammlung mitzuteilen. 


